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AGENDA

1. Neuerungen im Werkvertragsrecht
a) Uberblick

b) Vertiefung der neuen Rugefristen
2. Neuerungen im Kaufvertragsrecht
a) Uberblick
b) Vertiefung des zwingenden Nachbesserungsrechts
c) Vertiefung der Verjahrungsfristen

3. Zusammenfassung und Empfehlungen
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WERKVERTAG

1. UBERBLICK UBER DIE NEUERUNGEN

_ alte Regelung neue Regelung

Nachbesserung Verweis auf Art. 366 Il OR;

dispositive Mangelrechte  Nachbesserung bei
Bautenmangeln zwingend

Se[Te]o] I T=Te 1010 118 dispositive Sofort-Ruge-  relativ zwingende 60-tagige
frist far alle Arten von Rugefrist in drei
Mangeln und Werken Anwendungsfallen;
siehe zudem Korrigenda
SIA-118-C1:2026

Verjahrung dispositive funfjahrige relativ zwingende
Verjahrungsfrist funfjahrige Verjahrungsfrist
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WE

RKVERTRAG

1. L

b. Recht des
Bestellers
bei Méngeln

BERBLICK UBER DIE NEUERUNGEN

Art. 368

I Leidet das Werk an so erheblichen Méngeln oder weicht es sonst so
sehr vom Vertrage ab. dass es fiir den Besteller unbrauchbar ist oder
dass 1thm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so
darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Scha-
denersatz fordern.

2 Sind die Mangel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheb-
lich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entspre-
chenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unter-
nehmer nicht iiberméssige Kosten verursacht, die unentgeltliche
Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlan-
gen. Im Falle der unentgeltlichen Verbesserung gilt Artikel 366 Ab-
satz 2 sinngemdss.237

2bis Eine zum Voraus getroffene Verabredung, wonach der Anspruch
auf unentgeltliche Verbesserung eingeschrinkt oder ausgeschlossen

wird, 1st ungiiltig, wenn der Mangel eine Baute betriftt.2>8

3 Be1 Werken, die auf dem Grund und Boden des Bestellers errichtet
sind und ihrer Natur nach nur mit unverhaltnismassigen Nachteilen ent-
fernt werden koénnen, stehen dem Besteller nur die 1im zweiten Absatz

dieses Artikels genannten Rechte zu.
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WERKVERTRAG

1. UBERBLICK UBER DIE NEUERUNGEN

Art. 367
3 Iﬁfhmel I Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem
N Fﬁ?;fflmg tiblichen Geschiftsgange tunlich 1st, dessen Beschaffenheit zu priifen
derMingel  und den Unternehmer von allfdlligen Méngeln in Kenntnis zu setzen.

Ibis Die Frist fiir die Méngelriige betréigt be1 einem unbeweglichen Werk
60 Tage. Die Vereinbarung einer kiirzeren Frist 1st unwirksam. Das-
selbe gilt fiir die folgenden Méngel eines Werks, die die Mangelhaf-
tigkeit eines unbeweglichen Werks verursacht haben:

a. Mingel emes beweglichen Werks, das bestimmungsgeméss in
das unbewegliche Werk integriert worden 1st;

b. Mingel eines Werks, das von einem Architekten oder Ingenieur
erstellt und bestimmungsgemass als Grundlage fiir die Erstel-
lung des unbeweglichen Werks verwendet worden 1st.236

2 Jeder Teil 1st berechtigt, auf seine Kosten eine Priifung des Werkes
durch Sachverstiandige und die Beurkundung des Befundes zu verlan-
gen.
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WERKVERTRAG

1.

O

UBERBLICK UBER DIE NEUERUNGEN

Art. 370

d. Genehmigung 1 Wird das abgelieferte Werk vom Besteller ausdriicklich oder still-

des Werkes . . . : )
schweigend genehmigt, so ist der Unternehmer von seiner Haftpflicht
befreit, soweit es sich nicht um Méngel handelt, die bei der Abnahme
und ordnungsmaéssigen Priifung nicht erkennbar waren oder vom Unter-
nehmer absichtlich verschwiegen wurden.

2 Stillschweigende Genehmigung wird angenommen, wenn der Bestel-
ler die gesetzlich vorgesehene Priifung und Anzeige unterlasst.

3 Treten die Mangel erst spater zu Tage, so muss die Anzeige sofort nach
der Entdeckung erfolgen, widrigenfalls das Werk auch riicksichtlich
dieser Miéngel als genehmigt gilt.

4 Mingel eines unbeweglichen Werks. die bei der Abnahme und ord-
nungsmassigen Priifung nicht erkennbar waren, sind mnert 60 Tagen
nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Vereinbarung kiirzerer Fristen
1st unwirksam. Dasselbe gilt fiir die folgenden Mangel eines Werks, die
die Mangelhaftigkeit eines unbeweglichen Werks verursacht haben:

a. Mingel eines beweglichen Werks, das bestimmungsgemiss in
das unbewegliche Werk integriert worden 1st;

b. Mingel emes Werks, das von einem Architekten oder Ingenieur
erstellt und bestimmungsgemass als Grundlage fiir die Erstel-
lung des unbeweglichen Werks verwendet worden 1st.2*?
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WERKVERTRAG

1. UBERBLICK UBER DIE NEUERUNGEN

Art. 371260

e Vegihrung 1 Die Anspriiche des Bestellers wegen Miangel des Werkes verjahren it
Ablauf von zwe1 Jahren nach der Abnahme des Werkes. Soweit jedoch
Maéngel eines beweglichen Werkes, das bestimmungsgemaéss in ein un-
bewegliches Werk integriert worden 1st, die Mangelhaftigkeit des Wer-
kes verursacht haben, betrigt die Verjahrungsfrist fiinf Jahre.

2 Die Anspriiche des Bestellers eines unbeweglichen Werkes wegen all-
falliger Méngel des Werkes verjdhren gegen den Unternehmer sowie
gegen den Architekten oder den Ingenieur, die zum Zwecke der Erstel-
lung Dienste geleistet haben, mit Ablauf von fiinf Jahren seit der Ab-
nahme des Werkes.

3 Die Verjahrungsiiist vou finf Jahren kann nicht zu Lasten des Bestel-
lers abgedndert werden. Im Ubrigen kommen die Regeln fiir die Verjéh-
rung der entsprechenden Anspriiche des Kéufers sinngemaéss zur An-
wendung.261
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WERKVERTRAG

2. BEGINN & DAUER RUGEFRIST - OR

nach altem Recht

Vertragsabschluss
Dezember 2025

_ Prifungsfrist

___Rugefrist sofort

Ablieferung

2027

Vertragsabschluss
Januar 2026

ist

Priifungsfrist |

I
I
|
60-tagige |
Rugefrist!

nach neuem Recht

Rugefrist sofort

Entdeckung
geheimer Mangel

2030

1
1 1
| |
160-tagige |
IRagefrist]

Riige vor Ende
Verjahrungsfrist,
max. §ofort

|

Ende
Verjahrungsfrist
2032

Entdeckung geheimer
Mangel 2032

5

Ende
Verjahrungsfrist

2032
Rijgé vor Ende

Verjahrungsfrist,
max. 60 Tage
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WERKVERTRAG

2. BEGINN & DAUER RUGEFRIST - OR

Bei Vertragen, die nach dem 1. Januar 2026
abgeschlossen wurden, gilt:

« 60-tagige Rugefrist in drei Anwendungsfallen
. % efrist von 60-Tagen darf nicht vertraglich
verkurzt werden (relativ zwingend)

* Geregelt in: |
« Art. 367 Abs. 1P OR
« Art. 370 Abs. 4 OR

* In gewissen Fallen gilt immer noch die Sofort-
Ruge (innert ca. 7 Tagen)
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WERKVERTRAG

2. BEGINN & DAUER RUGEFRIST - OR

 Anwendungsfall 1: unbewegliches Werk

 Art. 367 Abs. 1bs erster Satz OR

Ibis Die Frist fiir die Méngelriige betrégt bei einem unbeweglichen Werk
60 Tage. Die Vereinbarung einer kiirzeren Frist ist unwirksam. Das-

« Art. 370 Abs. 4 erster Satz OR

4 Méngel eines unbeweglichen Werks, die bei der Abnahme und ord-
nungsmissigen Priifung nicht erkennbar waren, sind innert 60 Tagen
nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Vereinbarung kiirzerer Fristen
ist unwirksam. Dasselbe gilt fiir die folgenden Méngel eines Werks, die

* bei offensichtlichen, offenen und geheimen
Mangeln
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WERKVERTRAG

2. BEGINN & DAUER RUGEFRIST - OR

 Anwendungsfall 2: bestimmungsgemass integriertes
bewegliches Werk

Art. 367 Abs. 1°s Jit. a OR

Ibis Die Frist fiir die Méngelriige betrigt bei einem unbeweglichen Werk
60 Tage. Die Vereinbarung einer kiirzeren Frist ist unwirksam. Das-
selbe gilt fiir die folgenden Mingel eines Werks, die die Mangelhaf-
tigkeit eines unbeweglichen Werks verursacht haben:

a. Maingel eines beweglichen Werks, das bestimmungsgemadss in
das unbewegliche Werk integriert worden ist;

Art. 370 Abs. 4 lit. a OR

4 Mingel eines unbeweglichen Werks, die bei der Abnahme und ord-
nungsmadssigen Priifung nicht erkennbar waren, sind innert 60 Tagen
nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Vereinbarung kiirzerer Fristen
ist unwirksam. Dasselbe gilt fiir die folgenden Mingel eines Werks, die
die Mangelhaftigkeit eines unbeweglichen Werks verursacht haben:

a. Maingel eines beweglichen Werks, das bestimmungsgemaéss in
das unbewegliche Werk integriert worden ist;

12



WERKVERTRAG
2. BEGINN & DAUER RUGEFRIST - OR

 Anwendungsfall 2: bestimmungsgemass integriertes
bewegliches Werk

« Zwei Tatbestande mussen fur 60-tagige Rugefrist
erfullt sein:

 Mangel an einem beweglichen Werk
verursacht Mangel an unbeweglichem Werk
(evt. nicht bei Selbsteinbauer, nur wenn Haupt-
und Subunternehmer)

 Bewegliches Werk ist bestimmungsgemass in
unbewegliches Werk integriert worden

IOI 1 IO PMP Rechtsanwlte AG 13
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WERKVERTRAG

2. BEGINN & DAUER RUGEFRIST - OR

- Anwendungsfall 2: bestimmungsgemass integriertes
bewegliches Werk
 Eigentlich auch bei offensichtlichen und offenen
Mangeln; sicher aber bei geheimen Mangeln
[ ?
18 %l 13 Entdeckung 18 ’? Entdeckung Entdeckung
i“gi‘gi i"’gi ? geheimer Mangel 1 i“gi geheimer Mangel 2 geheimer Mangel 3
|21 8 | 2 l60-tagige] 60-tagige| | £ 60-tigige| 60-tagige!
= | & |Rigefristy 7 |Rugefrist] | & | Rugefrist] Riigefrist| L‘
? !Ende
Vertragsabschluss Ablieferung Einbau ) Ablieferung Verjahrungsfrist
Januar 2026 bewegliches Werk bewegliches Werk unbewegliches Werk ,20,32

Ruge vor Ende
Verjahrungsfrist,
max. 60 Tage
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WERKVERTRAG

2. BEGINN & DAUER RUGEFRIST - OR

Anwendungsfall 3: mangelhaftes Werk eines
Architekten oder In%(enleurs als Grundlage fur ein
unbewegliches Wer

Art. 367 Abs. 1°s Jit. b OR

b. Mingel emes Werks, das von einem Architekten oder Ingenieur
erstellt und bestimmungsgemdss als Grundlage fiir die Erstel-
lung des unbeweglichen Werks verwendet worden ist.2%6

Art. 370 Abs. 4 lit. b OR

b. Mingel eines Werks, das von einem Architekten oder Ingenieur
erstellt und bestimmungsgeméss als Grundlage fiir die Erstel-
lung des unbeweglichen Werks verwendet worden ist.2>?
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WERKVERTRAG

2. BEGINN & DAUER RUGEFRIST - OR

 Anwendungsfall 3: mangelhaftes Werk eines
Architekten oder Ingenieurs als Grundlage fur ein
unbewegliches Werk

Zweil Tatbestande:
 Mangel an einem beweglichen Werk
verursacht Mangel an unbeweglichem Werk

- Bewegliches Werk wurde von Architekten oder
Ingenieur erstellt und bestimmungsgemass als
Grundlage fur die Erstellung des unbeweglichen
Werks verwendet

Eigentlich auch bei offensichtlichen und offenen
Mangeln; sicher aber bei geheimen Mangeln

PI I I P PMP Rechtsanwalte AG
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WERKVERTRAG

2. BEGINN & DAUER RUGEFRIST - OR

 Begleiterscheinungen der 60-tagigen Rugefrist:

« Schadenminderungspflicht ruckt in den Fokus

* Der relativ zwingende Charakter fuhrt zu
Anpassungen vertrauter Vertragsklauseln

PI I I P PMP Rechtsanwalte AG
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WERKVERTRAG

3. BEGINN & DAUER RUGEFRIST - SIA 118

nach SIA-118 und altem Gesetzesrecht

Riige vor Ende

© Verjahrungsfrist,
1S max. sofort
I o | | |
! % ! Ende
| 5 Verjahrungsfrist
, - S 2031
Gemeinsame Priifung ! x ! !
| = )
jederzeit innert 2 J. rigen )
Vertragsabschluss 1 ___ Entdeckung geheimer Entdeckung geheimer
2024 \VVollendungsanzeige Abschluss Ende 2-jahrige Mangel 2029 Mangel 2031
Priifung 2026
nach SIA-118 und neuem Gesetzesrecht
Entdeckung Mangel 1 Entdeckung Mangel 2 Entdeckung Mangel 3
) - 60-tagige | 60-tagige |
Gemeinsame Prifung Rijgefrist: R'L]gefrist:
| |
jederzeit innert 2 J. riigen |
Vertragsabschluss l — _Ende
Januar 2026 Vollendungsanzeige Abschluss Ende 2-jahrige Verjahrungsfrist
gemeinsamer Rigefrist 2032
Prifung Riige vor Ende
Verjahrungsfrist,
max. 60 Tage

IOI 1 IO PMP Rechtsanwlte AG 18
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WERKVERTRAG

3. BEGINN & DAUER RUGEFRIST — SIA 118
 Neue Rugefrist und die SIA-Norm 118:

« Zweijahrige Rugefrist gemass Art. 172 ff.
SIA-Norm 118 ist unproblematisch

« Nach zweijahriger Rugefrist gilt eine 60-tagige
Ruigefrist ab Entdeckung des Mangels und keine
ﬁo ortﬁggefrist — dies trotz Art. 179 Abs. 2 SIA-

orm

PI I I P PMP Rechtsanwalte AG
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WERKVERTRAG

3. BEGINN & DAUER RUGEFRIST — SIA 118
* Neue Rugefrist und die SIA-Norm 118:
« SIA-Norm 118 gAusgabe 2013) inkl. Korrigendum

SIA-118-C1:20

6 sind in Vertrag zu ubernehmen

bisher
(Die Fehler sind fett und durchgestrichen markiert)

Korrektur
(Die Korrekturen sind fett und kursiv markiert)

Haftung fiir verdeckte Mangel
Art. 179

1 Verdeckte Mangel im Sinne dieser Norm sind solche Mangel, die der
Bauherr erst nach Ablauf der Ruigefrist (Art. 172) entdeckt.

2 Der Unternehmer haftet fiir verdeckte Mangel, sofern sie vom Bauherrn
seofort nach der Entdeckung geriigt werden (vgl. aber Art. 178 Abs. 2 und
Art. 179 Abs. 3 und 4). Der Bauherr setzt dem Unternehmer eine
angemessene Frist zur Beseitigung der Mangel an. Die Art. 169-171 sind
anzuwenden.

Haftung fiir verdeckte Mangel
Art. 179

1 Verdeckte Mangel im Sinne dieser Norm sind solche Mangel, die der
Bauherr erst nach Ablauf der Riigefrist (Art. 172) entdeckt.

2 Der Unternehmer haftet fiir verdeckie Mangel, sofern sie vom Bauherrn
innert 60 Tagen nach der Entdeckung geriigt werden (vgl. aber Art. 178
Abs. 2 und Art. 179 Abs. 3 und 4). Der Bauherr setzt dem Unternehmer
eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mangel an. Die Art. 169-171
sind anzuwenden.

PI I I P PMP Rechtsanwalte AG
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WERKVERTRAG

3. BEGINN & DAUER RUGEFRIST - SIA 118

 Neue Rugefrist und die SIA-Norm 118:
* Unklar ist Umgang mit Art. 163 SIA-Norm 118

Abnahme bei Verzicht auf die Geltendmachung von Mangeln
Art. 163

! Hat die Bauleitung bei der gemeinsamen Priifung (Art. 158 Abs. 2) einen Mangel zwar erkannt, auf
dessen Geltendmachung aber ausdrucklich oder stillschweigend verzichtet, so gilt das Werk (oder
der Werkteil) fur den Mangel, soweit er erkannt wurde, als genehmigt. Der betreffende Mangel
hindert in keinem Falle, dass die Abnahme mit Abschluss der Prufung eintritt; fur ihn entfallt die
Haftung des Unternehmers in dem Umfang, als der Mangel von der Bauleitung erkannt wurde.

2 Stillschweigender Verzicht wird vermutet fiir erkannte Mangel, die ein allfalliges Prifungsprotokoll
(Art. 158 Abs. 3) nicht auffuhrt; ferner fur Mangel, die bei der gemeinsamen Prufung offensichtlich
waren, jedoch nicht geltend gemacht wurden. Im zweiten Falle ist die Vermutung unwiderleglich.

PI 1 IO PMP Rechtsanwlte AG 21
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WERKVERTRAG
3. BEGINN & DAUER RUGEFRIST - SIA 118

Entdeckung Mangel 1 Entdeckung Mangel 2 Entdeckung Mangel 3
_ . 60-tégigei 60-tégigei
Gemeinsame Prifung RUgefrist: RUgefrist:
| = | )

jederzeit innert 2 J. rligen I

Vertragsabschluss l — _Ende
Januar 2026 Vollendungsanzeige Abschluss Ende 2-jahrige Verjahrungsfrist
gemeinsamer Rigefrist 2032
Priifung Riige vor Ende
Verjahrungsfrist,
max. 60 Tage
nach SIA
nach OR
k7
@
()
5 o, |
| = 60-tagige!
: a :Ri]gefrist:
e |
|
Vollendungsanzeige Abschluss
gemeinsamer
Priifung
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KAUFVERTRAG
1. UBERBLICK UBER DIE NEUERUNGEN

_ alte Regelung neue Regelung

(Lo T [e B kein zwingendes Nachbesserung bei
Nachbesserungsrecht Kaufvertragen Uber
Neubauten zwingend

e [=Te]o] 1o 1010 (11 8 dispositive Sofort-Ruge-  relativ zwingende 60-tagige

frist fur alle Arten von Rugefrist in zwei

Mangeln Anwendungsfallen
Verjahrung dispositive funfjahrige relativ zwingende

Verjahrungsfrist funfjahrige Verjahrungsfrist

beim Grundstuckkaufvertrag
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KAUFVERTRAG
1. UBERBLICK UBER DIE NEUERUNGEN

ab Ablieferung

Art. 219488

II. Mangelriige, 1 Die Frist fiir die Mingelriige betrigt beim Grundstiickkauf 60 Tage.
unentgeltliche .. ’ . .. .. . -

Verbessermg ~~ Méngel, die bei der ibungsgemassen Untersuchung nicht erkennbar wa-
und Vegjahrung — rep  sind innert 60 Tagen nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Ver-

emnbarung kiirzerer Fristen 1st unwirksam.

2 Der Kiufer eines Grundstiicks mit einer Baute, die noch zu errichten
1st oder weniger als zwe1 Jahre vor dem Verkauf neu errichtet wurde,
kann auch unecnitgeltliche Verbesserung verlangen. Dieser Anspruch un-
tersteht den Bestimmungen iiber den Werkvertrag.

3 Die Anspriiche des Kdufers wegen Mingeln des Grundstiicks verjédh-
ren mit Ablauf von fiinf Jahren nach dem Erwerb des Eigentums. Die
Verjdhrungsirist kann nicht zu Lasten des Kdufers abgeidndert werden.

PI I I IO PMP Rechtsanwalte AG 24
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KAUFVERTRAG

1. UBERBLICK UBER DIE NEUERUNGEN

oy

b. Recht des
Bestellers
bei Méngeln

Art. 368

I Leidet das Werk an so erheblichen Méngeln oder weicht es sonst so
sehr vom Vertrage ab. dass es fiir den Besteller unbrauchbar ist oder
dass 1thm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so
darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Scha-
denersatz fordern.

2 Sind die Mangel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheb-
lich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entspre-
chenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unter-
nehmer nicht iiberméssige Kosten verursacht, die unentgeltliche
Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlan-
gen. Im Falle der unentgeltlichen Verbesserung gilt Artikel 366 Ab-
satz 2 sinngeméss.257

2bis Eine zum Voraus getroffene Verabredung, wonach der Anspruch
auf unentgeltliche Verbesserung /eingeschrankt oder ausgeschlossen
wird, 1st ungiiltig. wenn der Mangel eine Baute betrifft.2>8

3 Be1 Werken, die auf dem Grund und Boden des Bestellers errichtet
sind und 1hrer Natur nach nur mit unverhéltnismaéssigen Nachteilen ent-
fernt werden koénnen, stehen dem Besteller nur die 1m zweiten Absatz
dieses Artikels genannten Rechte zu.
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KAUFVERTRAG

1. UBERBLICK UBER DIE NEUERUNGEN

II. Méangelriige,

unentgeltliche
Verbesserung

und Verjahrung

Art. 219488

I Die Frist fiir die Méngelriige betrigt beim Grundstiickkauf 60 Tage.
Miingel, die be1 der ibungsgemissen Untersuchung nicht erkennbar wa-
ren, sind innert 60 Tagen nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Ver-
emnbarung kiirzerer Fristen 1st unwirksam.

2 Der Kiufer eines Grundstiicks mit einer Baute, die noch zu errichten
1st oder weniger als zwe1 Jahre vor dem Verkauf neu errichtet wurde,
kann auch unentgeltliche Verbesserung verlangen. Dieser Anspruch un-
tersteht den Bestimmungen iiber den Werkvertrag.

3 Die Anspriiche des Kdufers wegen Mingeln des Grundstiicks verjéih-

ren mit Ablauf von fiinf Jahren nach dem Erwerb des Eigentums. Die
Verjdhrungsirist kann nicht zu Lasten des Kédufers abgeindert werden.

e

PMP Rechtsanwalte AG

www.pmp-ra.ch
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KAUFVERTRAG

1. UBERBLICK UBER DIE NEUERUNGEN

4. Méngelriige

a. Im
Allgemeinen

Art. 201

I Der Kdufer soll, sobald es nach dem tiblichen Geschiftsgange tunlich
1st, die Beschaffenheit der empfangenen Sache priifen und, falls sich
Mingel ergeben, fiir die der Verkdufer Gewihr zu leisten hat, diesem
sofort Anzeige machen.

2 Versaumt dieses der Kaufer, so gilt die gekaufte Sache als genehmigt,
soweit es sich nicht um Mingel handelt, die bei der {ibungsgemaissen
Untersuchung nicht erkennbar waren.

3 Ergeben sich spiter solche Mingel, so muss die Anzeige sofort nach
der Entdeckung erfolgen, widrigenfalls die Sache auch riicksichtlich
dieser Mingel als genehmigt gilt.

4 Soweit Mingel einer Sache, die bestimmungsgemass in ein unbeweg-
liches Werk integriert worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werks ver-
ursacht haben, sind diese innert 60 Tagen anzuzeigen. Mingel, die bei
der tibungsgemaissen Untersuchung nicht erkennbar waren, sind innert
60 Tagen nach 1hrer Entdeckung anzuzeigen. Die Vereinbarung kiirze-
rer Fristen 1st unwirksam.74



KAUFVERTRAG

2. NACHBESSERUNG MANCHMAL ZWINGEND
« Art. 219a Abs. 2 OR:

2 Der Kéufer eines Grundstiicks mit einer Baute, die noch zu errichten
1st oder weniger als zwe1 Jahre vor dem Verkauf neu errichtet wurde,
kann auch unentgeltliche Verbesserung verlangen. Dieser Anspruch un-
tersteht den Bestimmungen tiber den Werkvertrag.

« Zwingend gemass Verweis auf Werkvertragsrecht;
Art. 368 Abs. 2Pis OR:

2bis Eine zum Voraus getroffene Verabredung, wonach der Anspruch
auf unentgeltliche Verbesserung eimgeschrinkt oder ausgeschlossen
wird, 1st ungiiltig, wenn der Mangel eine Baute betrifft.258

« Abtretung moglich, aber wenig sinnvoll
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KAUFVERTRAG
3. VERJAHRUNGSFRIST

 Bei beweglichen Sachen:
« 2 Jahre ab Ablieferung
(Art. 210 Abs. 1 und 4 OR; bei KonsumentenV uber
neue Sachen teilzwingend 2 Jahre)

 Bei beweglichen integrierten Sachen:
« 5 Jahre ab Ablieferung
(Art. 210 Abs. 2 und 4 OR; bei KonsumentenV uber
neue Sachen teilzwingend 2 Jahre)

« Beim Grundstiuckkauf:

« teilzwingend 5 Jahre ab Eigentumserwerb
(Art. 219a Abs. 3 OR)

- Bei absichtlicher Tauschung:
« zwingend 10 Jahre ab Ablieferung
(Art. 210 Abs. 6 OR)

PI I IP PMP Rechtsa
www.pmp-ra.ch
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KAUFVERTRAG

3. VERJAHRUNGSFRIST

« Schnittstelle Kauf- und Werkvertragsrecht I:

Im Kaufvertrag ist zweijahrige Verjahrungsfrist noch
erlaubt

Ablieferung Dachziegel

Februar 2027
Vertragsabschluss | JAbnahme Dacharbeiten Feuchtigkeitsschaden
Januar 2026 Oktober 2027 2031

Ver.'éhrung KaufV
Februar 2029

—>

Oktober 2032

Verjahrung WerkV

PI I I P PMP Rechtsanwalte AG
www.pmp-ra.ch



KAUFVERTRAG
3. VERJAHRUNGSFRIST

« Schnittstelle Kauf- und Werkvertragsrecht I:

Losungsmoglichkeiten:

« Unternehmer schliesst mit seinem Lieferanten nur
Vertrage mit funfjahrigen (+) Verjahrungsfristen ab

« Unternehmer schliesst Kaufsachen aus seinem
Leistungskatalog aus bzw. bietet einen Kauf- und
einen Werkvertrag an

« Beachte: Parteien konnen die Qualifikation des
Vertrags nicht selbst regeln

IOI I I IO PMP Rechtsanwalte AG 31
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KAUFVERTRAG

3. VERJAHRUNGSFRIST

« Schnittstelle Kauf- und Werkvertragsrecht II:

Werkvertragliche Verjahrungsfrist beginnt mit
Abnahme, kaufvertragsrechtliche Verjahrungsfrist

beginnt mit Erwerb des Eigentums

Marz 2030

Verjahrung WerkV

>

Méarz 2033

Start Verkauf Wohnungen
Oktober 2027 Verkauf letzte Wohnung /
Weiterverkauf
Februar 2030
Vertragsabschluss Abnahme Gesamtwerk Entdeckgng Mangel
Januar 2026 Marz 2028 Mai 2034
zwei Jahre OR 219a Il
Februar 2035

PI I I P PMP Rechtsanwalte AG
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KAUFVERTRAG
3. VERJAHRUNGSFRIST

« Schnittstelle Kauf- und Werkvertragsrecht II:

Losungsmoglichkeiten:

« Mit Unternehmer und Weiterverkaufer werden
Ian ere Verjahrungsfristen (7 Jahre) vereinbart
nklar: Haltung Versicherungen)

« Verkaufer wartet, bis die Zweéahresfrlst gemass
Aqt 219a Abs. 2 OR seit der Errichtung verstrichen
IS

IOI I I IO PMP Rechtsanwalte AG 33
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KAUFVERTRAG

4. VERTRAGSKLAUSEL

« Es gilt das gesetzliche Gewahrleistungsregime.

« Soweit gesetzlich zulassig, ist die Gewahrleistung
ausgeschlossen.

PI I I P PMP Rechtsanwalte AG
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KAUFVERTRAG
4. VERTRAGSKLAUSEL

« Konzept fur Grundstuckkaufvertrag mit einer bereits
erstellten, neuen Baute (unter zweijahrig)

« Besichtigung / Hinweis auf Gebrauch

« Keine Zusicherungen

. Definition Kaufsache - Auffuhren, was keine Mangel sind

 Gleichzeitig feststellen, dass Preis in Bezug auf die Definition
Kaufsache festgelegt wurde

 Festhalten Nachbesserungsrecht; Freizeichung hinsichtlich
weitergehender Gewahrleistungsanspruche (also: Minderung /
Wandlung / Mangelfolgeschaden)

IOI I I IO PMP Rechtsanwalte AG 35
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ZUSAMMENFASSUNG
MEHR RECHTE, MEHR RISIKEN?

 Schutz nur teilweise starker
« Rechtsunsicherheit
« (Gesteigerter Koordinationsaufwand

 Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht
auf morgen!

IOI I I IO PMP Rechtsanwalte AG 36
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VIELEN DANK FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Dr. Patrick Middendorf / Dr. Shirin Grunig

PMP Rechtsanwalte AG

Birmensdorferstrasse 83
8003 Zurich

+41 43 544 74 44
kanzlei@pmp-ra.ch
www.pmp-ra.ch

PI I I P PMP Rechtsanwalte AG
www.pmp-ra.ch

37


mailto:kanzlei@pmp-ra.ch
mailto:kanzlei@pmp-ra.ch
mailto:kanzlei@pmp-ra.ch
http://www.pmp-ra.ch/
http://www.pmp-ra.ch/
http://www.pmp-ra.ch/

	260614_AN_Folien Referat Chur_V9_PM_SH
	Die revidierte Haftung �für Baumängel: �Mehr Rechte, Mehr Risiken?�
	aGENDA
	Werkvertag
	Werkvertrag
	Werkvertag
	Werkvertrag
	Werkvertrag
	Werkvertag
	Werkvertrag
	wERKVERTRAG
	WerkVertrag
	WerkVertrag 
	WerkVertrag
	WerkVertrag
	WerkVertrag
	WerkVertrag
	WerkVertrag
	WerkVertrag
	WerkVertrag 
	WerkVertrag
	WerkVertrag
	WerkVertrag
	WerkVertrag
	Kaufvertrag
	Kaufvertrag
	Kaufvertrag
	Kaufvertrag
	Kaufvertrag
	Kaufvertrag
	Kaufvertrag
	Kaufvertrag
	Kaufvertrag
	Kaufvertrag
	Kaufvertrag
	Kaufvertrag
	Kaufvertrag
	Zusammenfassung
	Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit


